
Buchbesprechungen 

AdaJben Rücker~ DU: Strafverfolgung flon 

NS- Verbrechen 194J-1978. Eine Dokumen­
tation. HeUklherg/K.rrrlsruhe I979 (c. F. 
Müller Juristi.scher Ve-r14g). 148 S., DM 
14.80; kostenlcs e-rhältbch beim Bundesmini­
sterium der Ju.stiz, Prtue-re/eral, Postfach 
.2006 JO, JJOO Bonn.2. 

Wenn in der Vergangenheit die Offentlich­
keit über den Stand der Strafverfolgung von 
NS-Verbrechen wormien werden soUte, ge­
schah das durch das Bundesjustiz.ministenum 
in eigener Veranrwonung.' Anläßlich der er­
neuten Diskussion über die Verjährungsfraße. 
legt nun der Leiter der Zentralen Stelle der 
Landesjwtiz.vcrwaltungen zur Aufklärung 
nationa!soualistiscber Verbrechen eine Do­
kumentation über NS-Prozesse vor. Die An­
regung zu dem Buch stammt vom Bundesju­
stizmi niste ri Utn , das in dem fertigen Manu­
skript einige Streichungen durchsetzte, bei 
der Veröffentlichung selbst aber nicht in Er­
scheinung tnt.' 

Nach einem Uberblick über die nationalso­
zia.list.ischen Straftaten' informiert Rückerl 
über die Strafverfolgung durch Gerichte der 
Besatzungsmächte und durch ausländische 
Gerichte sowie über NS-Verfahren in der 
DDR und Osterreich. Der Schwerpunkt sei­
ner Darstellung liegt bei der Verfolgung na-

1 Vgl. ßundesjusrizmininerium (Hrsg.), Die Ver­
{olgung naooruJsoualistischcr Straftaten im Ge­
bier der Bundc:orepublik Dtu1.SChhnd $Ö' r~5. 
Bonn ,,64 und den Buicbr de. Bund .. minisren 
der JuStiz v. 16. 1. 65 an den Präsidcmen des 
Deu .. chen Bundes~ges über die Verfolgung na­
oonalso>.ialisMcher Straftateo (Verhandlungen 
des Deutschen Bundestages. ~. Wahlperiode, 
Drucksache IV I J J ~). 

1 Vgl. Fr~urter Rundschau v . 10. 1. 7') .Die 
,Lyrik, wurde gesLTicben. u. den U:scrbrie{ VOll 

Dr. Rückerl in dersdben uirung arn 10. J. 7'). 

Die Tal.n der NS-Jwtil werden z. B. nicht ~ge­
,prochen. 

tionalsotialisuscher Straftaten durch die 
westdeutschen Justizbehörden in den Jahren 
von 1945 bis 1978, die der Autor in fünf 
Phasen einteilt und jeweils durch jusutpoli­
tisch bedeutsame Ereignisse voneinander un­
terschieden siehe: Eine erste Phase, in der die 
deutsche Justiz durch alliienes Recht auf die 
Ahndung von N5-Verbrechen an Deutschen 
und Staatenlosen beschränkt ist, dauert von 
1941-195°. Für die zweite Phase von 
195O-195S gilt die genannte Einschränkung 
nicht mehr. Die dritte Phase der Jahre 
1956-1964 ist durch die bundesdeu~he Sou­
veränität und die Gründung der Zentralen 
SteUe 1958 gekennzeichnet. In diesen Zeit­
r.!um fällt die erSte Verjährungsdebatte 1960. 

Eine vierte Phase von 1965-1,69 beginnt mit 
der zweiten Verjähcungsdebatte. Die fünfte 
Phase seit '970 umlaßt die Zeit nach der 
dritten Verjährungsdebme. 
Dem Uberblick über den Verlauf der west­
deutschen Strafverfolgung schließen sich 
Uberlegungen zu Problemen der Strafverfol­
gung von NS-Verbrechen an (Auswahl der 
Tatverdächtigen, ),Befehlsnotstand«, Han­
deln auf Befehl, Beweisführung, Dauer der 
Erminlungen und der Prozesse). In einem 
weiteren Kapitel gibt Rückerl Auskunh über 
den Stand der Aufklärung und Verfolgung 
der N5-Verbrechen. Dabei unterscheidet er 
nach Ländern, in denen NS-Verbrechen be­
gangen wurden, und nach Tatkomplexen 
(Verbrechen in Konzentrationslagern, an 
Kriegsgefangenen, Verbrechen der obersten 
Reicbsbehörden sowie ,.Euthanasie",-Verbre­
chen), so daß sich aus den Ausführungen ein 
diHerenzienes Bild ergibt, welche Delikte ge­
ahndet wurden und welche dJiuernd unge­
sühnt bleiben werden. 
Die Dokumentation vermindt einen Ein­
blick in die Geschichte der westdeutschen 
Verfolgung vOn NS-Verbrechen. RückerIs 
überaus zurückhaltende Formulierungen las-
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sen jedoch politische Zus~mmenhänge. Ver­
anrworrlichkeitcn und FehlenrwickJungen 
un~usgesprochen. Der Leiter der Zentralen 
Stelle bleibt hinter eigenen kritischen Ein­
schätzungen in früheren Veröffenrlichungen 
zurück. 
Aus den »zahlenmäßig unzureichenden Kräf­
ten-, mit denen die Dienslslelle von /958 bis 
1965 ausgestattet war, werden in der Doku­
mentation .relativ wenige Kräfte« (57), die 
aber ab [965 .personell und sachlich erheb­
lich verslärkt« (62) wurden. Früher haue er 
die Verbesserung der Ausstatrung mil dem 
Bemerken kommentiut. daß sie zu S(>3t kam, 
um die Versäumnisse der Vergangenheit 
noch auszugleichen.' Im Zusammenhang mit 
der Erminlungs- und Verfolgungsph:lse von 
1956 bis 1964 erwähnt Rückerl. daß die Zen­
trale Stelle .u ntersriitzc (wird) durch die Ört­

lichen Dienststellen der Kriminalpolizei, vor 
allem aber durch die bei den einzelnen Lan­
deskrimi nalpolizeiämlem eingerichteten 
Sonderkommissionen .• (s [) In einer älteren 
VeröHendichung heißt es dagegen: »Die un­
eingeschränkte Einschalrung der deutschen 
Kriminalpolizei in die Errninlungen begeg­
nete in den Jahren bis erwa [96} erheblichen 
Bedenken, da bis zu dieser Zeil auf Grund 
betrüblicher Erfahrungen vermutet werden 
mußte, daß sich in deren Reihen noch Beam­
te befanden, die während des Krieges als 

Angehörige der Sicherheics- oder der Ond­
nungspolizei aktiv an NS-Verbrechen mitge­
wirkt hatten.«) 
Rückerl geht kun auf die Unte~cheidung 
von Täterschaft und Beihilfe und ihre Bedeu­
rung für die Urreilsfindung ein. Unausge­
sprochen bleibt dabei die exkulpierende und 
milde Urteile legitimierende Wirkung der 
AbgTenzung von Täterschaft und Beihilfe 
und der Handhabung der Strafzumessung. 
wie sie von den Gerichten bei NS-Verbre­
ehern erfolgl ist.6 

Für sich selbst spricht. \>Jas die politische 
Veranrwonlichkcil anbelangt, wenn Rücker! 
auf ein deutsch-französisches Abkommen 
eingeht, das eilJe Verfolgungslücke schließen 
soll (70-72). Aufgrund des Uberleitungsller­
trages von '9S S war es den bundesdeutschen 

Vgl. A. RückerI. Für und Wider die NS-Prozcs$C 
in der Bund(srcpublik Deutschland , in : Wiesen­
Iha! Fonds (Hrsg.), Essay, über Naziverorechcn. 
AmSlerolm 1971. S. >191. 

S Ebcnd~ S. 11 r. 
6 Vgl. hicl7.u die heideo Beiträge de. Rezcnsenlen 

in KJ '/78 u. }/78. 

Demokratie 
und Rechtsstaat 
Kri".chc AbhaJldlungen lur RechlSSlaallichkclt in deI 
Bunde"cpublik . 
Heraa.gegebeo vOn Rudolf W."",rmann. neo Raschorn \lnd 
Fntnk Benseler 

Neu im Frühjahr 1979: 
Rudol( Was5Crmann (Hrsg.) 
MeM(/leA 00' Guidll 
Psycholosi<ehe. 502iolog.isclle und sprachliche f'TObleme der 
gerichtlichen Kommunikation. 200 Seilen. kanonier!. DM 16.80 
ISBN 3-472-16014-4 

Werner Hohlort (H ... g.) 
Slrd.erteldlger.h 1D1Orc:ste"wertre[er 
Beru(sbild und TiltigkeilSldd. 
Ca. 200Seiten. kanonien.ea. DM 19.80 ISBN )·472·16012-8 

Thea Rasehorn (Hng.) 
R~ch"'M"'tUJ>K als Lrbenshilf. 
Ca. 200 Seilen. kanoniert.ea. DM 19,80 ISBN )-472-16013 ·6 

Han<-Ludwig SchreIber (H .... g.) 
S'rafprozell und Rdo"" 
Eine k';I, .. he BcslAnd<aulnahmc. 
00. 160 Scilcn.bnonicn,co. DM 14.80 ISBN 3·472-16003·9 

Ksrl-Jiirgen Bieback u. 8. 

SI",ikJrcihell und AlISSjternmgs.~rbol 
Zur Di,k=ion einer gewtrkscllaftliehen FOIderuns. 
Ca.240Seiten.kanonier1. DM 19.80 ISBN 3·472·16005-5 

Bereits erschienen: 
Siephan MlkinoviclWolls.ng Slangl 
Slr1l'Pl"Ouft und H~rnch.f1 
Eine empiri",hc Untersuchung lur Korrektur nehlerlieher 
Ent<cheidungcn 
189 Scllen.DM 16.80 ISßN3-472 · J6011-X 

RudollWll9<comann 
Du ",l<iol~ Zlwltpro .. ß 
196 Seilen. DM 19.80 ISBN 3-472- 16001·0 

Udo Achlen u. a . 
Reche auf ArMIt - dnl< (l<>lIll><h. Henmsf<>rderung 
208 Seiten. DM 16.80 ISBN 3-472- 1600B·X 

Klau< Fe",r u. a 
Arbeitsgeridruprorolcolle 
188 Seilen. DM 16.80 ISBN 3-472· 16ö09-6 

Jürgcn Seiler! 
Gnlnd,_I:& und ReMaura,lon 
Verfassungsrechflichc An.ly'" und dokumenl.ri .. he Dar5lel­
lung deos Texte.< des Grundgcsetus _om 23. Mai 1949 mit samt­
lichen Änderung"n cin<chlicßlieh d~. 34. Änderung5gcsellcs 
236 Seilen. 3. v~r""dcnc u. erweitene Aunage. DM 16,80 
ISBN 3-472·16007-1 

Wollgang Däubler / Ulrike Sicling· Wcndelil\gI 
Horst Wclkoborsky 
Elgcnlum und R~he 
Die Enlwicklung des Eigcntum<begritls im Kapitalismu' . 
272 Scilen. DM 16.80 ISBN 3-472-61206-1 

Norbert Reich 
Markl und Reche 
Theorie dCll Wirl!\Ch.lurcchu in der BW1dcsrcpublik Dcuu<h­
lAnd 
421 Scil<!n . DM 19.80 ISBN 3-472-16öOI-2 

Jurgen Baum.nn 
SI",frocht Im Umbruch 
131 SIlil<n, DM 14.80 ISBN 3-412-16006-3 

Werr~re Tittlln V01Mrc:ilung 

Luchterhand 
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218 Justizorganen unmöglich, in Frwkreich in 
Abwesenheit verurteilte NS-Täter erneut vor 
Gericht zu stellen. Seit [965 lag der Zenrralen 
Stelle eine Liste mir überwiegend wegen Tö­
tungsverbrechen veruneilren Deutschen vor. 
'97' bm das Abkommen endlich zustande, 
trar aber erst '975 nach der Ratifizierung im 
Bundestag in Kraft. Entsprechend lange dau­
erten die Vorcrminlungen der Zentralen 
Stelle, die bis 1978 abgeschlossen waren. 
Aus dem von Rückerl ausgebreiteten Mare­
rial zur Verfolgung von NS-Verbrechen kann 
ein kritischer Leser einander widersprechen­
de Tendenuo erkennen: 2.Uffi einen den Ver­
such, NS-Verbrechen systematisch zu verfol­
gen, der in der Schaffung der Zcnualen Slelle 
zum Ausdruck kommt, zum anderen die am­

nestierende Wirkung verschiedener justizpo­
Iirischer Maßnahmen: Erst mit dem Ulmer 
Eins3ugruppenprozeß von '958 war für die 
breite Offem~chkeit deutlich geworden, daß 
in Osteuropa begangene schwerste NS- Ver­
brechen bis dahin nicht geahndet worden 
wuen. Die im selben Jahr gegründete Zen­
trale Stelle ermöglichte au/grund der syste­
matisch betriebenen Strafverfolgung ab 1961 
eine Zunahme der gerichtlichen Entschei­
dungen. Obwohl die Zuständi&keit der Zen­
tralen Stelle bis '96S auf Tatone außerhalb 
des Bundesgebietes beschränkt war, dement­
sprechend deulsche Verbrechen in Osteuro­
pa bei den Ermittlungen im Vordergrund 
sranden, war es aufgrund der ablehnenden 
Haltung der Bundesregierung erst ab 1965 
möglich, die in diesen Ländern vorhandenen 
Archive durchzuarbeiten . Dies hatte für die 
Tätigkeit der Verfolgungsbehörden, die nach 
knapp eineinhalb Jahrzehnten 1958 mit 
gründlichen Ermittlungen beginnen sollren, 
aber erSt zwischen 1967 und 1970 in größe­
rem Umhng urkundliches Beweismaterial 
zur Verfügung hatten (101), erhebliche Aus­
wirkungen. Bis Mine 1965 gab es in Rückerls 
Dienststelle 8S 000 Dokumente. Bereits ein 
Jahr später wuchs die Zahl um weitere 75000 
Blat! (119). Für die Bundtsregierung war die 
Durchserzung der Hallstein-Doktrin wichti­
ger als eine komoquente Ahodung der natio­
nalsozialistischen Verbrechen mit Hilfe des 
eigens geschaffenen Verfolgungsapparates. 
Die widersprüchliche Halrung der Bundesre­
publik in der Verfolgungsfrage wird auch in 
der TatSache deutlich, daß sich 1960 im Bun­
deStag keine Mehrheit fand, den Eirmin der 
Veriährung für Totschlagsdelikte sowie für 
alle vor dem S. [2. [939 begangenen Verbre-

ehen der Beihilfe zum Mord um vier Jahre 
hinauszuschieben. Diese Delikte verjähnen 
acn 9. Mai '960 in einer Phase, in der man 
einerseits die Verfolgungsmaßnahmen jnten-
51 vlene und andererseits offensichtlich 
wurde, daß in Osteuropa begangene Verbre­
chen unaufgeklärt geblieben waren. Eine 
weitere gcsengeberische Entscheidung mit 
unmittelbarer Wirkung aul den Scand der 
Verfolgung von NS-Vcrbrechen ist die '968 
vorgenommene Änderung des § 50 Abs. 
2 SrGB. Die Folgen wuen nach offizieller 
Darstellung nicht gewollt, sondern überse­
hen worden (66). Tatgehilfen konnten nur 
noch bestralt werden, wenn ihr Tatbeitrag 
eigenen niedrigen Beweggrunden entsprang 
oder ihnen die grausame oder heimtückische 
Tauusfiihrung im Zeitpunkt ihres Handelns 
bekannt war. Begünstigt wurden hierdurch 
die kriminellen Kaderleute des NS-Staates, 
die Schreibtischtäter der obersten Reichsbe­
hörden. Ihre Taten waren rückwirkend sei, 
1960 verjähn . 
Eine Bilwz der bundesdeutschen Verfol­
gungspraxis läßt sich am Beispiel der Verbre­
chen in Polen ziehen (1°4-1°7). Während der 
Stand der Aufklärung der an der jüdischen 
Bevölkerung in Polen begangenen Verbre­
chen von Rückerl als relativ günstig bezeich­
net wird, führten verschiedene Umstiinde, 
besonders die Verjährung von '960, dazu, 
~daß es bisher in vergleichsweise wenigen 
Fällen zu Verurteilungen wegen der (außer­
halb der Konzentrationslager erfolgten) Tö­
tungen von Angehörigen der nicht jüdischen 
polnischen Zivilbevölkerung gekommen ist.­
(J 07) Die an der Ausrotrung der polnischen 
Intelligenz Beteiligten wurden nicht mehr 
verfolgt, da die in den ersten Kriegsmon:tren 
bis 5. ,~. '939 begangenen Verbrechen als 
Beihilfe zum Mord gewertet wurden und seit 
1960 verjähn waren.' 
In der Dokumentation wird die politische 
Verantworrung für die Geschichte der Ver­
folgung von NS-Verbrechen nichr angespro­
chen. Dies iSI sicher auf den offiziösen Cha­
rakter der Veröffentlichung zurückzuführen. 
"Für eine erfolgversprechende systematische 
Aufklärung und Verfolgung der NS-Verbre­
ehen hätte es ... in erster Linie der Einrieh-

7 Zum Unversündnis, mil dem der Sonivcrlol­
gungspraxis der Bundesrepublik lJ\ Polen b~ge-g· 
M( wird, vgl. FAZ v .• 0 . J. 79 ,Polen kritisien 
Rück.cI-Dokumentation •. 
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tung eineT von den engen ZusLändigkeits­
schranken der Stralprozeßordnung befreiten, 
mit sachkundigen Kräften besenten EnniCl­
lu ngsstelle bedurft. Dazu sah man jedoch 
seitens der verancwonlichen Politiker in 
Bund und Ländern keinen Anlaß .• ' Diese.r 
Satz Rückerls wurde als .Lyrik. vom Bun­
de.sjustizministcriu m geStrichen. 

Fafko Kruse 

KIA/If Morirz, Enw Noam, NS- Verbrechen 
vor Gericht 194J-19J5. DokMmente am he;­
sifChen justizakten mit einem Nachwort von 
Richard Schmid Uusciz und Judenvl!Tjolgung 
Band 2), Wiesbaden 1978 (Kommission für 
die Geschichte deT Juden in Hessen, Mainzer 

Str. 80), )74 5.,37,- DM. 

Nach dem 197 S erschienenen ersten Band, 
der die Rolle der Justiz bei der Enuechrung 
der Juden in der Zeit von 193J-[94S behan­
delt', legt die Kommission für die Geschichte 
der Juden in Hessen jeul eine zweite Doku­
mentation vor, in der die juslitielle Verfol­
gung der NS-Verbrechen an Juden darge­
stellt wird. Ziel der DokumenUlion iSI es 
einerseits, anhand der gerichdichen Ermilt­
lungen den genauen Hergang der Terrorakte 
und das Verhalten von NS-Funkt.ion~ren so­
wie der Bevölkerung bei den Verbr~hen zu 
schildern. Andererseits sollen die Prozesse in 
den historischen Rahmen eingeordnet und 
d:lraufhin untersucht werden, wie sich im 
laufe der Nachkriegszeit die Halrung der 
Justiz gegenüber NS-Verbrechen gewandelt 
hat (S. I). 
Vier Tatkomplexe hessischer Verfahren sind 
anhand von 3S Fällen dokumentien: Pogro­
me 19jJ-19JS. Novemberpogrom J938, Ge­
stapoverbrechen 1942-1944, Rechtsbeugung 
[943. Mir 23 FälJeo überwiegen die Verbre­
chen des Novemberpogroms. Die fünf Ge­
stapoverfahren erfassen .rechtsWidrige. De­
portationen. die von den damaligen Vor­
schriften niehl gedeckt w;rren. Eine Micwir­
kung an .legalen. Gesupomaßnahmen 
wurde nach 1945 nicht bestr.1fr· 
Vergleicht maD die umfangreiche Sammlung 
"JUSI;, und NS-Verbrechen ft ' mir der vorlie-

8 Frankfunef Rundsch.u v. 20, 2. 79. 
I E.rrua Noam, Wolf-Amo Krop,., Jud~n vor G,­

richt '9H-'94j. Dokumonte aus h .... si • .:hcn Ju­
nizakwn. Wiesbaden '97S, vgl. die Besprechung 
von IIse SIaf! in J<J '976. S, 118-HO, 

1 C. F. Rü,.r u. a, (Bc>rb.). lusti:l und NS-Verbre-

r Jm-IENÄUM ~ 
HANSTEIN 

Frühjahr 1979 
0110 Bachol 
Wege zum Rechtsstaat 
Studien zur Enlwlcklung des olfentlichen RechlS 
unter dem Grundgesetl 
1979, 404 Seilen. kl. DM 19.80 
ISBN 3 '7610-6219-2 
Taschenbucher RechlswlSsenschaft AT 62 19 

Peter Eschweller 
Psychoanal~"e lind Stralrechtspra.ia 
Jusltz und Gesellschaft. Band 6 
1979. 132 Sellan. 1<1 DM 26.00 
ISBN 3-7610-6186-2 

Altel Görg 
Entschädlgun9 bel unverschuldetem 
Verlusl dea Arbeltsplabea 
1979. Ca 235 SMen. kl. Ca DM 58.00 
ISBN 3-7756-5305-.8 (Hanslein) 
Sch"ften zum Wirlschafls- und Arbeitsrecht Band 5 
Gerhard Hole 
Betriebliche MUbestimmung 
lind Humanlsle,ung der Arbeitswelt 
1978, 166 Selten. kl. DM S4 ,00 
ISBN 3-7610-6183-6 (Alhenilllm) 
Schrillen 2um Arbells,echt, Band 6 
(beleils erschienen) 

HSlSld Klein 
Koallllonsfreiheilim pluralistischen 
Sozialstaat 
Eine verfassungsrechtliche Analyse der 
sprechung des Bundesarbellsgenchls 
1979 Ca. 220 Seilen. kl . DM 55.00 
ISBN 3-7610,6192·7 (Alhenäum) 
SchuHen ZUm Arbeitsrecht. Band 7 

Gimlher Stahl mann 
Zur Theorie des Zlvilpf"O%esses 

Rechls-

Von der Legihmalion durch Erkenntnis zur l.egillma­
lion durch Verlehren 
1979. Ca tOO Selten. kl ca DM 19.80 
ISBN 3-7610·6189·7 (Alhenaurn) 
Forum Rechiswissenschafl 

Thomas Wälde 
Ju rl.lIsche FolgenorienUerung 
Policy Analysis und Sozialky,bernellk: Melhodlsche 
und organisalionsbezogene Obe~egungen zu. argll­
mentaliven Bewilligung der Folgenonenlierung im 
Rechlssystem 
\979. 168 Seilen. kt DM 59.80 
ISBN 3·7610,6190-0 (Hanslein) 

Hagen Weiler 
Ver1aasungstreue 
im Öf1enlllchen Dienst 
Dol<umenlation und Knl.k politischer JusllZ und 
Rechtslehre LU' polihschen Melnungslrelheit des 
Beamlen 
1979,440 Seilon. kl DM 2.8.00 
ISBN 3-7610'6191-9 (Alhemium) 
JUS"2 und Gesellschel\, Band 6 
Hagen Welle. 
Wlssenschafts!relhell des Lehrers 
Im politischen Unterncht 
Dokumenlalion und Krilik politischor Jusliz und 
Rechlslehre zum gn.mdgeselzlichen Blldungsaullrag 
der wissenschalrhchen Verlassul1gsheue .n der 
SchUle 
1979 484 Seilen, 1<1. DM 29.80 
ISBN 3-7610-6194-3 (Alhenäum) 
J u "'2 und Ge s ellsch af l. Band 7 

Verlagsgfuppe 
Athenäum· Hain ' Scriptor . Hanstein 
PostfaCh 1220, 0-6240 KönlgstelnlTs. 

~ ~ 

2/9 
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220 genden hessischen Dokumentation, 50 ist 
diesc keineswegs überflüssig. Während die 
niederländische Sammlung rechtskräftige Ur­
teile zu Tötungsverbrechen der Jahre ['39 
bis 1945 veröffentlicht, liegt der Schwer­
punkt des besprochenen Bandes auf Verbre­
chen aus der Zeit von [933 bis t938. Hierbei 
handelt es sich nahezu ausnahmslos um Ver­
fahren, die nicht Törullgen zum Gegenstand 
hatten. Im Gegensatz zu den KZ- und Ein­
salzgruppendeliktcn an Juden, Polen, Zigeu­
nern, russischen Kriegsgefangenen etc., die 
vor dem tarnenden Vorhang des Krieges ins 
Werk gesetzt wurden, rrugen sich die von 
Moritz und Noam dokumentierten Taten 
wor der Haustür. zu. Der vorliegende Band 
zeichnet sich dadurch aus, daß nicht nur 
Urteile veröffentlicht werden, sondern bei 
eingestellten Verfahren St33ts3nwaltschaft­
liehe Ermiulungsbenehte, EinstellungS"Verfü­
gungen und Zeugen- bzw. BesehuldigteMus­
sagen.' 
Ein Vergleich der Fälle )0 und 32 zeigt die 
Problem3tik, Handlungen von Schreibtisch­
tätern strafrechtlich zu erfassen. Ein unterge­
ordneter Gest:lpobearnter der Gestapo 
Frankfurt/M., dem mit Hilfe von Zeugenaus­
sagen nachzuweisen war, daß er Juden oder 
Gegner des NS-Scaaces mißhandelt und sich 
durch die von ihm herbeigefühnen Deporta­
tionen des Mordes schuldig gemacht hat, 
wurde '950 zu lebenslangem Zuchthaus ver­
urteilt. Das Verfahren gegen den Leiter der 
Gestapo in FrankfunIM. wurde dagegen 
'969 eingestellt, obwohl er VOn sei nen U nter­
gebenen beschuldigt wurde (vgl. das Vemeh­
mu ngsprotokoll und die EinstellungS"Verfü­
gung: Dok. 3l A, B). Akten mit seinen Un­
terschriften gab es nicht mehr. die Zeugen 
kannten nur die Untergebenen, nicht aber 
den Behördenleiter. Strafbare Handlungen 
waren ihm nicht nachzuweisen. Die Fälle 
verdeutlichen, wie die ve~a.ltungsmäßige 

Ve.ranTWOrtung des Behördenleiters und die 
strafrechtliche Schuld auseinanderklaffen. 
Im Fall 35 geht es um den Vorwurf der 
Rechtsbeugung bei einem der 5336 gefalJten 
Todesurteile des Jahres [943. Ein in 

chen. Sammlung dcuL<dur Stralurleil~ "'~gen na­
tionalsozialiS1ischer Tötung<verbrechcn '945-
1966. Amsterd,m "96R ff.(b~hcr '9 B~nde) 

J Ob ,lle deutschen Jus,izbehörden eine der he5si­
Icben Dokumentation vergleichbare Edition der 
nicderLlndischen Sammlung ennögljdll h"ltOl, 
~t lraglich. Üb.r den Zweck der von Rülcr u. a. 

Deutschland arbeitender jüdischer Diplom­
ingenieur ungarischer Staatsangehörigkeit 
mußte sich wegen ~Rassenschande« vor ei­
nern Sondergericht veranTWOrten. Ober die 
im .BlucschuLZgesetz« vorgesehene Gefäng­
nis- bzw. Zuchthausstrafe bis zu [5 J wen 
war das Gericht hinausgegangen, indem es 
den Juden zum Gewohnheitsverbrecher (§ 
20 a Abs. 2 RStGB) erklärte, ohne - wie es 
erforderlich gewesen wäre - eine Würdigung 
der Person vorgenommen zu haben.' Im Pro­
zeß vor dem Schwurgericht Kassel im Jahre 
'952. in dem der angeklagte Sonderrichter 
freigesprochen wurde, hatee dieser bei der 
Vernehmung auf die Frage, ob er das Uneil 
heute noch für richtig hahe, geanTWortet: 
• Jawohl! Wir standen auf dem Standpunkt., 
daß im Kriege ... ohnc Rücksicht auf Vorle­
ben und Herkunft beSTraft werden müßte .• 
(Dok. 35 E) Im Urteil wird dem ehemiligen 
Kammergerichtsrat dennoch zugute gehal­
ten, daß er in rechtsposirivistischem Sinne 
erzogen wurde, obwohl er nicht ei.nmal die 
Normen des NS-Staates eingehalten hatte. 
Richard Schmid zeigt in seinem Nachwort, 
daß hier ein klassischer Fall von Reehtsbeu­
gung vorliegt: Wenn man die damalige fakti­
sche Situation des beschuldigten Juden be­
denke, so sei der Schluß, daß der Betroffene 
deshalb unter den Begriff dcs Gewohnheits­
verbrechers falle, weil er den Frauen sein 
Judentum verschwiegen habe, enTWeder bös­
gläubig oder sinnlos und der Schluß auf den 
Vorsatz der Rechtsbeugung unabweisbar 
(vgl. S. 337). 
Das dokumentierte Verfahren wegen Rechts­
beugung zeigt, wie solche Prozesse in der 
BundesrepubJik verlaufen mußten, wenn die 
Rechtsprechung zur Erfüllung des Tatbe­
standes den unbedingten Vorsatz verlangte, 
ohne durch das Gesetz dazu gezwungen zu 
sein. Damit wurde - wie Fritz B~uer es tref­
fend charakterisierte - ein -ständischer 
SchuLZwall. errichtet, der den Nachweis der 
Rechtsbeugung fast unmöglich machte. Zu 
Rech( weist Moritz darauf hin, daß infolge 
des Erfordernisses, eine bewußte Absicht 
nachzu weisen, eher der Richter slr:Jfrei 

bearbeiteten Uneil,nmrnlung und die Umstände 
ihre< Zll":1I1dekornrnen, "gI. die Hinweis.: boi C. 
F. Riirer, Justiz und NS-Verbrechen (KJ '968. S. 
'74-'79)· 

4 Das .R..ssen,chande.-Uneil ist ,bgedruckt in: 
Ju,tiz und judenverfolgung Band I, Dok. 36. 
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bleibt, .der dem NS-Staat aus innerster 
überzeugung diente, als derjenige, der die 
Verwerflichkeit des NS-Staates erkannt hane 
und dennoch auf seinem Posten blieb .• (S. 

3°}) 
Jn den politischen Veränderungen der Jahre 
[945 bis [950, die Moritz in dem abrupten 
Ende der Entnv.ifi1.ierung. der Rückkehr 
früherer Richter in ihre 3!ten Positionen, dem 
Straffreiheit.sgeseez vom} [. 12. 49' gekenn­
zeichnet sieht, vermutet er Auswirkungen 
auf die Pr.tXis der StT;1fverfolgung \Ion NS­
Verbrechern . Zur Analyse des politischen 
Trends der Justi2 in Hessen wenet er in 
seiner Einleitung eine repräsentative Z3h1 
von [50 hessischen Landfriedensbruchver­
fahren aus. Drei Phasen lassen sich unter­
scheiden: hane Strafpraxis 1945-1947. Ab­
schwächung [948/49 und milde Suafpraxis 
seit '950. Die Veruneilungsquoten und die 
ausgesprochenen Strafen sal"lkcl"I, ebenso der 
Anteil der Zuchthausstrafen bei schwerem 
Landfriedensbruch aufgrund der Annahme 
mildernder Umstände (vgl. S. 21-26). -An 
der zunehmenden z.eitlichen Distanz. aUein 
kann das nicht liegen, denn der Abstand zum 
Jahr [938 war auch t94) schoo beträchtlich. 
Offenbar war die Strafgerichtsbarkeit von 
der Veränderung der politischen Verhältnisse 
und der öffentlichen Meinung nicht unbe­
rührt geblieben .« (5. 26) Die WirkuI"Ig der 
Amnestie aufgrund des Scraffreiheicsgesc[ZCS 
sieht Morilz im Wege der cxtensiven Ausle­
gung des Gesetzcs durch milde urteilende 
Gerichte verdoppelt. Damit drängt sich der 
Schluß auf, daß ein WechseiverhälU1is zwi­
schen dem gesellschaftlichen Restau rations­
prozeß und der Abschwächung der justizid­
Ien Verfolgung von NS-Tälcrn besund . 

Fdlko Kruse 

5 BGBI. I S. ) 7 - Das Slr~lr<ihrilSgeS<t~ was eines 
~er rrSlen vom Bundenag ver"bschirdeten Ge· 
sel2e. Danach waren Verfahren einwslellen. 
wenn cine Freihci.ss.rafc bi. ~" «:du Mona.en 
zU ,rw."rn w .... Rech[.kr.ihige S=fen unter 
einem Jahr Gef'ngnis konnlcn 7.ur B~währung 
'usge<e\Zt werden. ",rnn det T:i1er niebt gnu­
.am, ehrlo. oder gewinruüduig gehandelt hane. 
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llse Statt (Hrsg.) 
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222 Shop Stewards - NOl'lilendige Informationen 
über einen Mythos 

Günter R. Degen. Shop Slcwards. lbre zen­
trale Bedeutung Jür die Gewerhchaftsbewe­
gung in Gropbritannien, SchriJtenreihe der 
Ouo Brenner Stiftllng 6, EHropiii.scIJe Ver­
lagsansult. Frankftm-Köln 1976. J58 Seilen. 
28DM. 
Eric Batslone, fan Boraston. Stephen Frenke/, 
Shop Steward! in Action. The Organisation 0/ 
Workp~ce ConJlia and Accomodalion. War­
wiek Studie; in fndHstri41 Relations. Basil 
Blackwell, Ox/ord 1977. J 16 Seiten. rIo. 

Die betrieblichen Inreressenvenreter und ge­
werkschaftlichen Repräsentanten der brili­
schen Arbeiter. die Shop Stewards. drohten 
hierzulande - und selbst in ihrem eigenen 
l..:lnde - 2.U einem Mythos zu werden, an dem 
sowohl die Linken wie die Rechten woben. 
Sahen die Linken in ihnen so etwas wie die 
Verkörperung unverfälschrer Arbeitermili­
tanz. so malren die Rechren, insbesondere 
ihre publizistischen Sprachrohre. sie als un­
veranrwortliche EinpeiLScher srreikunwilliger 
Belegschahen an die Wand. 
Nun, wer sich tTOtZ Lektüre von KVZ und 
FAZ den Realitätssinn bewahr! hatte, konnte 

zwar - in den exakt spiegelbildlichen Verzer­
rungen - des einen Hoffnung als des anderen 
Furcht wiedererkennen, im Hinblick auf den 
ihn interessierenden Gegenstand blieb er in­
dessen weirerh;n auf Vermurungen angewie­
sen. Um so größer die Imtation. als der Shop 
Sceward, dieser Wechselbalg aus Betriebsrat 
und Verrrauensmann, sich einer Obersetzung 
ins Deutsche widerserzte und, als Wort, im 
deutschen Sprachraum heimisch wurde - ein 
unrrügliches Indiz dafür, daß wir etwas Ver­
gleichbares nicht auhuweisen haben. 
Hinzuweisen gilt es hier auf zwei empirisch 
fundierte Sllldien, die mit unserem Unwissen 
über die Shop Stewards Schluß machen. Die 
eine iSt die historisch und systemacisch ange­
legte Arbeit von Degen, der in den Shop 
Stewards gleichsam die Kemsubstanz der 
britischen GewerkschafLSbewegung sieht und 
durch dieses Prisma hindurch Gesch.ichte 
und gegenwärtige Probleme der bririschen 
Gewerkschaften darstellt . Die andere Arbeit 
von Batstone/Boraston/Frcnkel ist eine so­
zialwissenschaftlich akribische U ntersu­
chung über die Organisation und alltägliche 
Arbeit von Shop Stewards in einem größeren 

Automobilwerk mIt rund 6000 Beschäf­

tigten. 
Degens Arbeit ist aus einer Dissertation her­
vorgegangen; daraul dürften auch ihre zu­
weilen penetrant eingeschobenen -Zusam­
menfassungen«, ~Gesamlzusammenfassun­

gen« und »Auswerrungen erarbeiteter Ergeb­
nisse. zurückzuführen sein. Dies beiseite ge­
lassen, handdt es sich um eine lesbare und 
breit informierende Studie über alle relevan­
ten Aspekte der Shop Stewards, ihrer Ge­
schichte und ihrer Stellung in der Gewerk­
schaftsbewegung. 
Nach einer zuverlässigen Schätzung, die De­
gen zitien. gab es Anfang der siebziger Jahre 
rund 350000 Shop Stewards in den Betrie­
ben, Büros und Verwaltungen Großbritan­
niens. (Im Vergleich dazu: 1975 wurden in 
der BRD erwa 100 000 Betriebsratsmitglieder 
gewählt) . Der Shop Steward ist zugleich ge­
werkschaftlicher Repräsentant und betriebli­
cher Inreressenvenre:ter (bei uns durch die 
getrennten Funktionen von Verrrauensmann 
und Betriebsrat aU$ein~ndergerissen), aber 
keine gesetzliche Institution. Da ihr Auftre­
ten let2.tlich von gewerkschahlichen Initiari­
ven und Eigenaktivitäten der Belegschaften 
abhängt, sind die Shop Stewards auch sehr 
ungleich über die einzelnen Industriezweige 
verteilt . Die traditionelle Hochburg der Shop 
Stewards ist die Metall-, Maschinenbau- und 
Schiffbauindustrie. In diesem industrieUen 
Sektor traten die Shop Stewards Ende des 

t9. Jahrhundem erstmals auf, und hier 
wuchsen sie gegen Ende des Ersten Well­
kriegs zu einer mächtigen Bewegung an, die 
zeirweise gar als Konkurren2.bewegung zu 
den offiziellen GewerkschafLSorganis3tionen 
auftrat . Die für diese Entwicklung wichtig­
sten Phasen, die zentralen ökonomischen 
Kämpfe, die KonOikte zwischen Shop Ste­
wuds und offi2.iellen Gewerkschaftsgliede­
rungen und schließlich die für die Shop-See­
ward-Bewegung relevanten sozialistischen 
Theorien werden von Degen im erSten Teil 
seiner Arbeit dargenellt. 
Dem schließt sich im zweiten Teil eine sySte­
matische Analyse der Stellung der Shop Ste­
wards innerhalb der für die britischen Ge­
werkschaften spezifischen Organisations­
strukturen an . Da die britischen Gewerk­
schahen. im Gegensarz 2.U den westdeut­
schen, nicht nach dem lndustricverbands­
prinzip organisien sind, sind in den größe­
ren Betrieben häulig mehrere Gewerkschaf­
ten zugleich venreten, beispielsweise bei 
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Ford Dagenham (London) allein r 5 verschie­
dene Gewerkschaften. Infolgedessen stelh 
sich in den Muhigewerkschaftsbelrieben den 
Shop SIewards das Problem, ihre betriebli­
chen Taktiken und Stralegien relativ unab­
hängig von der Politik ihrer eigenen Organi­
sation zu entwickeln, um überhaupt dem 
Management geschlossen gegenübertreten zu 
können. Degen machl deullich. daß die Joinl 
Shop Stewards' Commiuees, die in der Regel 
die Shop Stewards aller in einem Betrieb 
venretenen Gewerkschaften umfassen, als ei­
genständige betriebliche {nteressenvenretung 
.eine erforderliche Reaktion der gewerk­
schaftlichen Basis auf die unzulänglichen Ge­
werkschaftSSlrukluren. (S. 157). die eine 
sinnvolle betriebliche Gewerkschaitsarbeir 
hemmen, darstellen. Daß von dieser iiberge­
werkschaftlichen Zusammenarbeit auf be­
trieblicher Ebene auch Impulse für Zusam­
menschlüsse der Shop Stewards auf überbe­
trieblicher, ja sogar auf internationaler Ebene 
ausgehen konnen, führt Degen an einer Reihe 
exemplarischer Fälle vor. Gleichwohl ist der 
Autor immer wieder bemüht, darauf hinzu­
weisen. daß weder die Joint Shop Slewards' 
Committees noch ihre über- und außerbe­
trieblichen Verbi ndungskomitees als Ersatz­
oder Konkurrenzorgane zu den bestchenden 
Gewerkschaftsorganisationen zu verstehen 
sind. Er sieht in ihnen vielmehr Ergänzun­
gen, die nOTWendig sind, um strukturelle Un­
zulänglichkeiten abzubauen. Die vielfähigen 
Widersprüche und Konflikte, die Degen 
gleichwohl zwischen beiden Organisations­
strukturen konstatiert. steUen seine generelle 
Einschätzung. daß die Shop Srewards 
• gleichuitig Ausdruck einer grundlegenden 
Bejahung der bestehenden. tradirionellen Ge­
werkschaftsorganisationen« (S. 48 j) sind. in· 
dessen stark in Frage. Mir scheint diese Ein­
schärzung aus der Not geboren zu sein. die 
notwendigerweise starke Betriebsbezogen­
heit der Shop Stewards. ihre gleichsam .insu­
!äre« Praxis in eine Gewerkschaftsbewegung 
einzubinden. die auf nationaler Ebene agien 
und die Inseln betrieblicher Militanz durch 
ein gemeinsames Konzept miteinander ver­
binden kann. 
Daß die Einbindung der Shop Stewards in die 
offiuellen Gewerkschaftsstrukruren indessen 
auch von gegenceiligen Intentionen getragen 
sein kann, analysiert Degen im drinen Teil, 
der sich mit den staatlichen Eingriffen in die 
Arbeitsbeziehungen und ihren Konsequen­
zen für die Arbeit der Shop Stewards belaß\. 

Darin wird deutlich gemacht, daß die staat~­
ehen Insritulionen vielfältige Initiativen ent­
wickelten, um die Shop Stewards .. in die 
VeranTWonung zu nehmen~. Ausgangspunkt 
dieser Beslrebungen war der zentrale Befund 
der königlichen Untersuchungskommission 
(Donovan-Commission). der besagte, daß 
die britischen industrieUen Beziebungen aus 
einem widersprüchlichen Dualismus zweier 
Systeme bestehe. Das eine. informelle und 
weilCehend von den Shop Stewards getragene 
Syslem konfligiere mit dem anderen. formel­
len und vorwiegend durch zentrale Abkom­
men der Tarifvertr.tgsparteie.n geregelten Sy­
stem. Der 1968 veröffentlichre .Don09.1Il­
Report« empfahl Maßnahmen, die sicherstcl­
len soUten, daß das dezentralisierte und in­
formclle System in das formelle integriert 
werden soU, womit letztlich eine stärkere 
Einbindung der Shop Stewards in die offi?i­
eUen Gewerkschaftsstrukturen und darüber 
hinaus in die nationale Einkommenspolitik 
intendiert war. An dieser Empfehlung haben 
sieh die Labour-Partei und teilweise auch der 
gewerkschaftliche Dacnverband (T rades 
Union Congress) orientiert. Daß ihre Bemü­
hungen nicht erfolglos waren, hat jüngst Ri­
chard Hyman aufgezeigt. der eine wneh­
mende Bürokratisierung der Shop Stewards 
konst:llierre.' Anderersei ts hae die ausgepräg­
te Basisverankerung der Shop Srewards die 
Bäume niche in den Himmel wachsen lassen. 
Der Arbeitskampf in den britischen Ford­
werken im vergangenen Jahr, der sich expli­
zit gegen die Einl<ommenspolitik der La­
bour-Regierung richtere. wurde organisato­
risch von den Shop Srewards getragen . 
Anzumerken bleibt noch, daß in dieser Aus­
gabe, für die der Verwaltungsral und Ge­
schäftsführer der Otto-Brenner-Stilrung ver­
anTWortlich uichnen, ein Teil der ursprüng­
lichen Einleitung nicht abgedruckt iSI. Die 
noch in der Dissertation enthaltene wissen­
schaftliche Auseinandersetzung mit Thesen 
der Gewerkschafrssrudie des Frwkfurter In­
stiTUts für Sozia.llorschung', die. nachdem sie 
den Unwillen einflußreicher Gewerkschafts-

, Briti.h Tr.rde Unioni<m in tht '9705: Th. Bure­
.ucrawa,ion of lhe [Unk.,,<1 File II'.ptc '0 mc 
Conlerence of Soci.list E.conomim, mim. 

'978. 
l J. Bcrgm.nn. O. J4cobi, W. Müller-JenISCh, 

Gewcrbch3n~n in der BUJld~r~pub~k, I. 

Auf]. Fr:l.llkfurt-Köln (EVA) '971; l . Auf]. 
Frankfurt (aspekle) '976; }. Aun. Frankfun 
(C=pus) '97? 

2.lJ 
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führer auf sich gezogen haue, den Verlag 
wechseln mußte, diese Auseinandersetzung 
ist in der von Eugen Loderer eingeleiteten 
Buchausgabe der Degenschen Arbeit nicht 
mehr enthalten. 
Eine wichtige Ergänzung zu der Arbeit von 
Degen ist die empirische Fallsrudie des FOT­

schene:!ms :!us Warwick, einem der briti­
schen Zentren der Industrial-Rel:uions-For­
schung. B3LSlOne und seine Kollegen haben 
durch kontinuierliche Beobachtung, I nter­
vicws und Dokumentenauswenung über ei­
nen längeren Zeitraum die Arbeit von zwei 
Shop-Stewards-Organisationen - die eine im 
Arbeiterbereich, die andere im Angestellten­
sektor - in einem größeren AUlomobilwerk 
untersucht. Stellt sich hier sogleich die Frage 
nach der Repräsenutivität ihrer Befunde (wie 
sieht es in anderen Betrieben außerhalb der 
AUlomobilinduscrie aus?), so ist dem entge­
genzuhalten, daß diese Studie ganz andere 
Ziele verfolgt, nämlich das komplexe Bezie­
hungsgeflecht zwischen Shop Stewards un-

Im Herbst erscheint: 

Jürgen Seifert (Hrsg.) 

(ereinander, zwischen ihnen und den Ge­
werkscharumilgliedern, zwischen ihnen und 
hauptamIlichen Funkrionären und schließ­
lich die Beziehungen zwischen ihnen und 
ihren Verhandlungskontrahenten, dem Ma­
nagement transparent zu machen. über die 
von ihnen gewählte Typologie der Shop Ste­
wards (conveners, quasi-elitc, other leaders, 
populists) kann man streiten, großcn Wen 
messe ich jedoch den gen auen und detaillier­
ten Beschreibungen der Alilagsarbeil von 
Shop Stewards und ihrer vielfiltigen Aulga­
ben bei. Durch ihre präzisen Infonnationen 
tragen die Autoren dazu bei, daß der Mythos 
vom Shop Steward einer realitätsgerechceren 
Einsch~lzung weichen kann. Ihr zufolge ist 
weder das StereOtyp vom - womöglich noch 
ferngesteuerten - kommunistischen Agitator, 
das konservative und rechte Tagc.sblätter 
pflegen, noch das Wunschbild der Linken 
vom militanten und basisverbundenen Arbei­
terkader aufrechrzuerha.lten. 

Walthl!7' Müller-JenISch 
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ander von Briinneck, Richard Schmid, Robert M. W. Kempner, Werner Holtfort, 
Ilse StaU, Herben Jäger, Hennann Langbein und Falko Kruse. 
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